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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1972

Norm

AußStrG §9 A3

AußStrG §16 A2

Rechtssatz

Eine bestätigende Entscheidung der zweiten Instanz liegt vor, wenn das Erstgericht der Vorstellung gegen die von ihm

angedrohte Ordnungsstrafe mangels Beschwer nicht Folge gibt und das Rekursgericht dem dagegen erhobenen

Rekurs aus demselben Grund nicht Folge gibt.
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